
Ehrenordnung  
 

der 
Turn- und Sportgemeinschaft 1896 

„Frisch Auf“ Dittershausen e. V. 
 

 
vom 18.03.88. In der durch Beschluss der Jahreshauptversammlung vom 14.03.2003 
und 27.03.09 geänderten Fassung. 
 

§ 1 
 
Der Verein verleiht für langjährige Mitgliedschaft und für besondere Verdienste um 
den Sport auf Vereinsebene Ehrennadeln. Außerdem können Ehrenmitglieder 
ernannt und Ehrenbezeichnungen verliehen werden. 
 
 

§ 2 
 
 
Es können verliehen werden: 
 
1. die Vereinsnadel in Silber für 25jährige Mitgliedschaft, 
2. die Vereinsnadel in Silber für langjährige verdienstvolle Tätigkeit und 

hervorragende Leistungen, 
3. die Vereinsnadel in Silber an Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens für Ver-

dienste um den Sport in Fuldabrück, 
4. die Vereinsnadel in Gold für 40jährige Mitgliedschaft, 
5. die Vereinsnadel in Gold für besonders hervorragende langjährige und 

verdienstvolle Tätigkeit an führender Stelle im Verein, 
6. die Vereinsnadel in Gold an Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens für 

besondere Verdienste um den Sport in Fuldabrück. 
 
 

§ 3 
 
1. Für 50jährige Mitgliedschaft und/oder für besonders hervorragende, langjährige 

und verdienstvolle Tätigkeit an führender Stelle im Verein, kann die Ernennung 
zum Ehrenmitglied ausgesprochen werden. Zum Ehrenmitglied kann nur ernannt 
werden, wer das 65. Lebensjahr vollendet hat.  

 
2. Mitglieder, die mindestens 20 Jahre im Vorstand eine Funktion ausgeübt haben, 

kann eine die Tätigkeit kennzeichnende Bezeichnung mit dem Zusatz „Ehren-“ 
verliehen werden. Die Ehrenbezeichnung soll sich nach der zuletzt oder 
überwiegend ausgeübten Funktion richten. 

 
 
 
 



 
§ 4 

 
Mit der Verleihung und Ernennung wird ein Besitzzeugnis ausgehändigt. 
 
 

§ 5 
 
1. Die Verleihung gemäß § 2 Nr. 1 und 4 beschließt der Vorstand.  
 
2. Die Verleihung und Ernennung gemäß § 2 Nr. 2, 3, 5 und 6 sowie gemäß § 3 

erfolgt auf Vorschlag des Vorstandes und bedarf des Beschlusses der 
Mitgliederversammlung. 

 
 

§ 6 
 
Ehrenmitglieder und Mitglieder, denen eine Ehrenbezeichnung verliehen wurde, sind 
beitragsfrei, sobald sie das 65. Lebensjahr vollendet haben. 
 
 

§ 7 
 
1. Die Verleihung und Ernennung erfolgt im würdigen Rahmen.  
 
2. Erscheint ein Mitglied unentschuldigt nicht zum Verleihungs- bzw. 

Ernennungstermin gilt die Verleihung bzw. Ernennung als nicht ausgesprochen.  
 
3. Die Mitgliederversammlung kann Ehrennadel, Ehrenmitgliedschaft und 

Ehrenbezeichnung wieder aberkennen, wenn das Mitglied aus dem Verein 
ausgeschlossen worden ist. 

 
 

§ 8 
 
Diese Ehrenordnung tritt am 01.04.88 in Kraft. 
 
 
Fuldabrück, 18.03.88 
 
 
Dieter Lengemann 
Vorsitzender 

Conny Häfner 
Stellv. Vorsitzende 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


